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Teil I – Einführung:
Urheberrecht aus Sicht 

Fotografierender



Es geht um Urheberrechte am ...

1. fotografierten Motiv

2. entstehenden Foto selbst



1. Urheberrechte an den 
fotografierten Objekten

a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?
b) Ab wann wird s̓ individuell erlaubnispflichtig?
c) Wen muss ich dann fragen?
d) Was gibt s̓ sonst noch zu beachten?



a) Was darf ich einfach so, 
ohne zu fragen?



1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?

Nicht an allem, was abgebildet werden 
kann, bestehen Rechte.



Tiere können 
weder selbst 
Rechte besitzen 
(siehe 
Affen-Selfie → ) 
noch sind sie 
selbst schutzfähig

He he, Tiere haben keine Urheberrechte :-)



an Ansichten der 
Natur besteht 

ebenfalls nie ein 
rechtlicher Schutz

Joao lara mesquita 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Os_lencois.jpg), 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode



Wenn schutzfähige 
Werke alt genug 
(= gemeinfrei) sind, 
darf man auch sie 
frei nutzen

hier sind sowohl die Kirche 
als auch der Stich von ihr 
gemeinfrei



1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?

Vieles, sehr sehr vieles aber ist zumindest potenziell 
urheberrechtlich geschützt, denn es genügt, dass …

1. eine Person
2. etwas Neues, nicht völlig Alltägliches/Banales
3. erdacht und in eine wahrnehmbare Form gebracht hat.

(das erfasst z. B. die meisten Gebäude und sogar simples 
Kinderspielzeug)



1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?

Ist doch „nur“ ein Haus von der Stange …



Ist von der Stange, aber trotzdem ein Werk der Baukunst.

Schutzfähig!

… und damit im Zweifel 

vollumfänglich geschützt

= Alle Rechte vorbehalten

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?



Kinderspielzeug → Kinderkram!

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?



Der Geburtstagszug hat sogar die Rechtslage beeinflusst!

Schutzfähig!

… und damit im Zweifel 

vollumfänglich geschützt

= Alle Rechte vorbehalten

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?



1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?

… und seitdem sind leider auch Logos/Markenzeichen ein 
urheberrechtliches* Thema fürs Wikiversum:

* weniger dagegen markenrechtlich,
worum es aber heute nicht geht



Filmwerke

Werke der 
Musik

Sprach-
werke

Pantomimi-
sche und 

choreographi-
sche Werke

Werke der 
bildenden 

Kunst
(+ grds. 

Baukunst)

Lichtbild-
werke und 
einfache 

Lichtbilder

… und schutzfähig ist noch so unendlich vieles mehr:

(das hier sind nur die gesetzlich 
benannten Arten geschützter 

Werke, das Urheberrechtsgesetz 
schützt aber ausdrücklich auch 

alle unbenannten / unbekannten 
Arten von Werken)



Und natürlich sind auch Werkteile schutzfähig!

... wenn der jeweilige Teil für sich betrachtet 
hinreichend individuell ist (im Zweifel ist das so).

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?



0Jak, Swarovski 25th Year Ornament, CC BY-SA 4.0 
Swarovski Kristallfiguren

Ikonact, Bulgaria Pernik Province topographic map, CC BY-SA 4.0

Topografische Landkarten

1971markus@wikipedia.de, Marcel Breuer - Wassily Chair, CC 
BY-SA 4.0 

Bauhaus – Marcel Breuers 
„Wassily“-Sessel

Filmplakate 

Urheberrechtsverdacht!

OpenStreetMap contributors, Location map Hannover, CC BY-SA 2.0 

Online StadtplanJanwikifoto, Royal guest Wedding Victoria, CC BY-SA 3.0 
Lichtbilder/Fotos

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:0Jak
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swarovski_25th_Year_Ornament.tif
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ikonact
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bulgaria_Pernik_Province_topographic_map.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
https://de.wikipedia.org/wiki/User:1971markus
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marcel_Breuer_-_Wassily_Chair.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_map_Hannover.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_guest_Wedding_Victoria.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode


1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?

Neben und zusätzlich zum Urheberrecht, können an 
fotografierten Gegenständen Leistungsschutzrechte 
bestehen. Sie sind dem Urheberrecht in der Wirkung sehr 
ähnlich, weshalb sie auch „verwandte Schutzrechte“ 
heißen. Sie liegen bei denjenigen, die rund um Werke 
besondere Hilfsleistungen erbringen (ausübende Künstler 
machen Werke erlebbar, Produktionsunternehmen 
finanzieren ihre Entstehung …).



… und dann gibt’s ja auch noch diese

Leistungsschutzrechte!

Joxemai, C60 philips cassette 001, CC BY-SA 4.0 

Tonträgerhersteller

Rundfunkanstalten

Anagoria, 1945-09-27 Der Tagesspiegel Erste Ausgabe anagoria, als 
gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons 

Presse-Verlage

Filmproduzierende

Chiffre01, Postgres Query, CC BY-SA 4.0 

Datenbankhersteller Hrsg. wissenschaftlicher Ausgaben

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Joxemai
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:C60_philips_cassette_001.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Anagoria
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1945-09-27_Der_Tagesspiegel_Erste_Ausgabe_anagoria.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-old
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Chiffre01
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Postgres_Query.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode


… und natürlich: Fotografinnen und Fotografen! Sie können sogar beides haben, 
Urheber- und Leistungsschutzrechte.

Fotografin Marianne Bohn (sie hat bei jedem ihrer Bilder 
Leistungsschutzrechte als Lichtbildnerin, und oft wird sie auch 
schöpferisch fotografieren und damit ein Urheberrrecht haben)



1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?

Unterschied Werk- und Leistungsschutz
Werkschutz Leistungsschutz

Schutzgründe Schutz der persönlichen geistigen (= kreativen) 
Schöpfung

Schutz der wirtschaftlichen/technischen/organisatorischen/ 
persönlichen (aber nicht kreativen) Leistung

Schutzumfang immer Urheberpersönlichkeitsrecht und 
Verwertungsrechte

- Verwertungsrechte immer
- Persönlichkeitsrecht: Es kommt auf das jeweilige Schutzrecht an – 

steht eine „geistige“ Leistung dahinter? 
→ dann Schutz des Persönlichkeitsrechts

Schutzdauer Grundsatz: ab Entstehung des Werkes bis 70 Jahre 
nach dem Tod des Urhebers
Miturheber: 70 Jahre des längstlebenden 
Miturhebers
Anonyme Werke: 70 Jahre nach Veröffentlichung 
bzw. Schöpfung

unterschiedlich, je nach Schutzrecht

(Bsp. Lichtbilder: 50 Jahre ab Entstehung des Lichtbildes)



1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?

Sind auch Ausschnitte schutzfähig?

Ja, wenn der jeweilige Teil für sich betrachtet 
hinreichend individuell ist (im Zweifel ist das so).



1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?

Faustregel:

Im Zweifel sollte man davon 
ausgehen, dass 
existierendes Material 
irgendwie rechtlich 
schutzfähig und noch 
geschützt ist.

faustregel_3110513 von de.freepik.com

https://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/faustregel_3110513.htm


1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?

Der Normalfall im Urheberrecht lautet also: 

Alle Rechte vorbehalten 

Das gilt automatisch, sobald das jeweilige Werk eine 
wahrnehmbare Form bekommen hat. Dafür reicht z. B. 
schon das Sprechen einer Rede (nicht dagegen das 
bloße Denken eines Gedankens, denn Ideen als solche 
sind nicht schutzfähig).



1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?

… und dieses 

Alle Rechte vorbehalten 

bedeutet: Keinerlei Nutzung ist zulässig ohne eine 
Erlaubnis, und das Urheberrechtsgesetz definiert 
„Nutzung“ bewusst maximal weit, auszulegen stets 
zugunsten der Urheberinnen und Urheber.



Dieser Normalfall für eher visuell veranlagte Leute:

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?



Zum Glück ist das alles
zumindest im stillen 
Kämmerlein kein echtes 
Problem, denn ...

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?



Praktisch relevant werden Fragen von Rechten und 
Erlaubnissen eigentlich erst, wenn etwas öffentlich wird:

Öffentlichkeit liegt laut Rechtsprechung vor, sobald nicht 
alle Teilnehmenden der Wiedergabe des Werkes (online, 
offline, gedruckt, die Art der Wiedergabe ist egal) unter- 
einander oder mit der/dem Vorführenden „persönlich 
verbunden“ (= befreundet, persönlich bekannt oder 
verwandt) sind.

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?



alle kennen sich
= nicht öffentlich

sonst: 
öffentlich

!

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?



Etwas ohne Passwortschutz ins Netz zu stellen, ist also 
immer eine öffentliche Wiedergabe.

Ausnahme: Der EuGH sieht keine Urheberrechts- 
verletzung, wenn mittels Framing/Embedding ein 
anderswo bereits rechtmäßig online verfügbares Bild nur 
anders zugänglich gemacht wird, soweit dabei kein  
„neues Publikum“ erreicht und kein Zugangsschutz 
umgangen wird.
Aber Achtung! Das gilt wirklich nur bei Embedding, NICHT dagegen, wenn ein anderweitig verfügbares Bild auf 
den eigenen Server kopiert wird, weil das dann eine Vervielfältigung und immer urheberrechtlich relevant ist.

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?



Und: Urheberinnen und Urheber haben auch Belange 
der Allgemeinheit zu respektieren, denn:

Wer Werke in die Sphäre der Öffentlichkeit entlässt, 
muss damit leben, dass die Allgemeinheit sich dazu 
verhält bzw. sich sogar dazu verhalten muss (z. B. wenn 
die Menschen im öffentlichen Straßenraum auf Werke 
treffen).

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?



Um das zu definieren gibt es die sogenannten 
Schranken des Urheberrechts,
bzw. wie sie jetzt heißen:

Die gesetzlichen
Erlaubnisse ...

Foto: Nuuuuuuuuuuul CC BY 2.0

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, ohne zu fragen?

https://www.flickr.com/photos/tonreg/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?

Bekanntestes Beispiel: Zitat, § 51 Urheberrechtsgesetz 
(UrhG)

... zur Auseinandersetzung mit dem Inhalt eines 
Werkes.

Das Zitat des fremden Werkes muss der Erläuterung 
eines eigenen Werkes dienen und sich in einem 
„insgesamt vernünftigen Umfang“ halten. Kein Zitat ist 
das bloß beispielhafte oder dekorative Zeigen.



Dies ist ein Zitat
im urheberrecht-
lichen Sinne:

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?



Dies auch, denn
es dürfen sogar
komplette Werke
zitiert werden,
wenn der Zweck
das erfordert
(sog. Großzitat):

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?



Kein Zitat dagegen
(jedenfalls keines im
urheberrechtlichen
Sinne) ist das hier:

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?



Beiwerk, § 57 UrhG

„... wenn das Werk weggelassen/ausgetauscht werden 
kann, ohne dass dies dem durchschnittlichen 
Betrachter auffällt oder ohne dass die Gesamtwirkung 
des Hauptgegenstandes in irgendeiner Weise 
beeinflusst wird.“ (Bundesgerichtshof)

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?



Aber dann hieß es später:

„Beiwerk ist nur, was keine noch so geringfügige 
inhaltliche Beziehung zum Hauptgegenstand hat, 
sondern für diesen ohne jede Bedeutung ist. Das ist 
nicht mehr der Fall, wenn das Werk erkennbar stil- 
oder stimmungsbildend ist.“ (BGH 2014,  Az. I ZR 
177/13)

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?



Gibt s̓ hier 
Beiwerk?

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?



… „bloßes“ 
Beiwerk?

Sicher?

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?



Berichterstattung über Tagesereignisse, § 50 UrhG

Siehe auch Pressefreiheit, Art. 5 Grundgesetz: Die 
Allgemeinheit soll anschaulich über Tagesereignisse 
informiert sein (was sehr schwierig würde, wenn erst 
zeitaufwändig Rechte eingeholt werden müssten).

Tagesereignis = aktuelles Geschehen, das für die 
Öffentlichkeit interessant ist.

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?



… aber leider ist dieser „Berichterstattungsfreiheit“ immer 
zeitlich begrenzt → Wikipedia/Wikimedia Commons sind auf 
dauerhafte Speicherung angelegt = sind nicht gedeckt.

Außerdem uraltes Problem:

Umgang mit Presse-Archiven als legal dauerhaft online 
verfügbare Berichterstattung ( → „Recht auf 
Vergessenwerden“) …?

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?



„Panorama- 
freiheit“
auch: Straßenbildfreiheit

Kamahele [CC BY-SA 3.0 de 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)]



Panoramafreiheit, § 59 UrhG

Für jede/n sichtbare, „bleibend“ im öffentlichen Raum 
befindliche Werke dürfen zustimmungsfrei vervielfältigt 
(→ Foto machen), verbreitet (→ Abzüge/elektr. Kopien 
verteilen) und öffentlich zugänglich gemacht (→ online 
stellen) werden.
Bei Bauwerken erstrecken sich die Befugnisse nur auf die 
„äußere Ansicht“.

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?



Hundertwasserhaus

Kamahele CC BY-SA 3.0 de

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en


Hundertwasserhaus

Kamahele CC BY-SA 3.0 de

Bild der Außenansicht,
vom Niveau der
öffentlichen Straße aus
aufgenommen 🗸

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en


Hundertwasserhaus
Magdeburg

Mauritius Images

Bild der Außenansicht,
hier aber aus der
Luft aufgenommen

Nicht mehr Straßen-Niveau:

Panoramafreiheit greift nicht!

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?



Landgericht Berlin (Gewinnerbild WLM 2016)

Ansgar Koreng, Landgericht Berlin, Littenstraße, 
Eingangshalle (2), 160906, ako.jpg, CC BY 3.0 de

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landgericht_Berlin,_Littenstra%C3%9Fe,_Eingangshalle_(2),_160906,_ako.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landgericht_Berlin,_Littenstra%C3%9Fe,_Eingangshalle_(2),_160906,_ako.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/deed.de


Landgericht Berlin (Gewinnerbild WLM 2016)

Ansgar Koreng, Landgericht Berlin, Littenstraße, 
Eingangshalle (2), 160906, ako.jpg, CC BY 3.0 de

Innenraum, darum:
Panoramafreiheit greift nicht!

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landgericht_Berlin,_Littenstra%C3%9Fe,_Eingangshalle_(2),_160906,_ako.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landgericht_Berlin,_Littenstra%C3%9Fe,_Eingangshalle_(2),_160906,_ako.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/deed.de


verhüllter Reichstag 1995

?

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?



verhüllter Reichstag 1995

Bild von: 
https://www.stiftung-doku-verhuellter-reichstag.de/da
s-kunstwerk/ (Alle Rechte vorbehalten: Christo/SVR)

Nicht von Dauer, ergo:

Panoramafreiheit greift nicht!

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?

https://www.stiftung-doku-verhuellter-reichstag.de/das-kunstwerk/
https://www.stiftung-doku-verhuellter-reichstag.de/das-kunstwerk/


Darum: Kein Bild 
davon in der 
Wikipedia.

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?



AIDA-Kussmund – geschützt und frei fotografierbar

Quelle: Internet :-)

🗸
1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?



Und nicht vergessen:

Auch innerhalb der Panoramafreiheit muss trotzdem 
die Architektin bzw. der Architekt genannt werden (was 
fast niemals getan wird).

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?



Last but not Least: „Amtliche Werke“, § 5 UrhG

Gesetzestexte, Erlasse, Verordnungen sowie „andere 
amtliche Werke“* unterliegen keinem 
urheberrechtlichen Schutz. Aber auch hier gilt: Die 
Quelle muss genannt werden und es besteht ein 
Änderungsverbot.
* Problem hier: Es kommt bei „anderen amtlichen Werken“ auf den oft kaum erkennbaren Umstand an, ob das 
Werk „zur allgemeinen Kenntnisnahme“ veröffentlicht worden ist, oder ob die Behörde doch nur eine 
begrenzte Verbreitung im Sinn hatte.

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
a) Was darf ich einfach so, qua Gesetz?



b) Ab wann wird s̓ individuell 
erlaubnispflichtig?



Wenn etwas schutzfähig ist (Faustregel: davon sollte man 
ausgehen) und noch nicht sehr alt (oft weiß man das nicht so 
genau) und es sich um eine urheberrechtlich relevante 
Nutzung handelt (Faustregel: davon sollte man ausgehen) 
dann braucht es eine Erlaubnis.

Und wenn es eine solche Erlaubnis nicht qua Gesetz gibt 
(a.k.a. eine Schranke/gesetzliche Lizenz), dann braucht es 
eine individuelle Erlaubnis (a.k.a. rechtsgeschäftliche 
Lizenz).

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
b) Ab wann wird s̓ individuell erlaubnispflichtig?



Faustregel 2:

Wenn ich nicht ganz sicher 
bin, dass das fotografierte 
Objekt gemeinfrei oder meine 
(fotografische) Vervielfälti- 
gung von einer Schranke 
gedeckt ist → fragen!

faustregel_3110513 von de.freepik.com

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
b) Ab wann wird s̓ erlaubnispflichtig?

https://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/faustregel_3110513.htm


1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
b) Ab wann wird s̓ erlaubnispflichtig?

Wer haftet, wenn die urheberrechtliche Erlaubnis 
fehlt?

● Alle, die an der Verletzungshandlung zurechenbar 
beteiligt sind.

● Unwissenheit schützt vor Strafe nicht*.
● Einen „gutgläubigen Erwerb“ von Nutzungsrechten 

gibt es nicht!
* Und ja, eine Urheberrechtsverletzung ist zugleich eine Straftat, wenngleich nur gewerbsmäßige Piraterie 
wirklich verfolgt wird. ;-)



In der Praxis gilt meist: Den Letzten beißen die Hunde, 
weil der am einfachsten greifbar ist.

faustregel_3110513 von de.freepik.com

Kennen wir schon: 
Tiere sind nicht 
schutzfähig, aber 
diesmal ist es kein 
Selfie. :)

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
b) Ab wann wird s̓ erlaubnispflichtig?

https://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/faustregel_3110513.htm


c) Wen muss ich dann fragen?



1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
c) Wen muss ich dann fragen?

§ 7 UrhG: „Urheber ist der Schöpfer des Werkes.“

Schöpferin bzw. Schöpfer in diesem Sinne kann jede 
natürliche Person sein, weil nur diese den für eine 
Werkschöpfung erforderlichen individuellen 
menschlichen Geist besitzt.*

* Nie dagegen juristische Personen, anders als im anglo-amerikanischen Rechtsraum. Im deutschen Recht können 
Unternehmen, Behörden und sonstige Körperschaften immer nur Nutzungsrechte eingeräumt bekommen, aber niemals 
das Urheberrecht selbst innehaben.



z. B.: Komponist        Bildhauer               Choreografin
KEINE Urheberinnen und Urheber sind die ausübenden Künstler, es sei denn, sie sind gleichzeitig auch 
schöpferisch beteiligt, wie z. B. Singer-Songwriter. Ausübende Künstler haben jedoch oft eigene 
Leistungsschutzrechte, die sehr ähnlich wirken wie das Urheberrecht.

Leafar(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pina_Bausch.jpg), 
„Pina Bausch“, 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode 

1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
c) Wen muss ich dann fragen?



1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
c) Wen muss ich dann fragen?

Der urheberrechtliche Schutz entsteht automatisch, es 
ist keine Eintragung oder Registrierung erforderlich!

Der Urheberschutz endet 70 Jahre nach dem Tod des 
Urhebers bzw. der Urheberin (→ Folge: Gemeinfreiheit 
des Werkes).
Bei Leistungsschutzrechten entsteht der Schutz ebenfalls automatisch, die Schutzdauer ist aber kürzer. Sie 
endet meist 50 Jahre ab Erstveröffentlichung/Erscheinen, was aber nicht einheitlich geregelt ist leider.



Urheberrecht

Designrecht

Patentrecht

verwandte
Schutzrechte

(Leistungsschutzrechte,
Datenbankenrecht)

Persönlichkeitsrechte

Markenrecht



1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
c) Wen muss ich dann fragen?

Wenn mehrere beteiligt sind: Miturheberschaft

Es genügt, wenn jemand auch nur einen geringen 
schöpferischen Anteil am Werk hatte (die bloße Idee 
gehabt zu haben, reicht allerdings nicht), und die 
Anteile so eng miteinander verwoben sind, dass keiner 
der Miturheber für sich eine Allein-Urheberschaft 
geltend machen kann.



1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
c) Wen muss ich dann fragen?

Bsp.: F. Streich war als Zeichner der 
Mausfigur anerkannt. Eine 2. Person hatte 
die Vorlage fürs Fernsehen leicht 
angepasst* → Liegt hierin eine wesentliche 
Umgestaltung oder Weiterentwicklung und 
damit eine schöpferische Leistung?

Antwort bei Betrachtung der Maus als 
Ganzes: Nein.
* kleinere Veränderungen an Beinen und 
Schnauze, mit einfachsten Mitteln umgesetzt

Foto by Frank Vincentz - Own work, CC 
BY-SA 3.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44508678


1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
c) Wen muss ich dann fragen?

Gegen-Bsp.: Regisseurin/ 
Regisseur und 
Kameramann/-frau eines 
Films bringen stets 
ausreichend wesentliche 
Anteile ein.

Am Set von „Das Boot“

Folge: Sie „sitzen im selben Boot“. :-)



1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
c) Wen muss ich dann fragen?

… d. h. sie können nur als einheitliche Gemeinschaft 
handeln. Veröffentlichung, Verwertung und Änderung 
des Werkes setzen die vorherige Zustimmung aller 
Miturheber voraus.

Die Miturheber bilden eine
sog. Gesamthandsgemeinschaft:

„Bruchteil Gesamthand“ von 103II 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bruchteil_Gesamthand.png#/media/Datei:Bru
chteil_Gesamthand.png), freigegeben unter CC BY-SA 3.0

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bruchteil_Gesamthand.png#/media/Datei:Bruchteil_Gesamthand.png
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bruchteil_Gesamthand.png#/media/Datei:Bruchteil_Gesamthand.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode


d) Was gibt s̓ sonst noch zu 
beachten?



1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
d) Was gibt s̓ sonst noch zu beachten?

Urheberrechtsschutz an DDR-Material?

Mit dem Einigungsvertrag vom 3. Oktober 1990 gilt das 
UrhG auch für Werke, die im Beitrittsgebiet vor dem 
Beitritt geschaffen wurden. → Bereits abgelaufener 
Schutz lebte wieder auf, wenn Urheberin/Urheber Ende 
1990 noch nicht mehr als 70 Jahre tot war. Lichtbilder 
waren in der DDR sogar früher länger geschützt als in 
der BRD.



1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
d) Was gibt s̓ sonst noch zu beachten?

Einzelbilder aus Filmen sind schutzfähig

Standbilder aus Filmen sind als eigenständige 
Lichtbilder (oder sogar Lichtbildwerke) auch 
eigenständig schutzfähig.

Es gibt also keine Untergrenze für Sequenzen, die aus 
Filmen entnommen werden dürften.



1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
d) Was gibt s̓ sonst noch zu beachten?

Reprofotos gemeinfreier Gemälde (R.-E.-M.-Fall)

Selbst wenn 1:1/exakt/ohne jegliches Hinzutun oder 
Weglassen ein Foto eines bereits gemeinfreien 
Gemäldes gemacht wird (was man für eine bloße Kopie 
davon halten könnte), entsteht* ein eigenständiges 
Lichtbild mit Lichtbildrecht nach § 72 UrhG = ein neuer 
Schutzgegenstand.
* noch ;-) – denn wir haben erreicht, dass Art. 14 
der neuen EU-Urheberrechtsrichtlinie das in
Zukunft ausschließen wird …



1. Urheberrechte an fotografierten Objekten
d) Was gibt s̓ sonst noch zu beachten?

Recht am Bild der eigenen Sache??? (Sanssouci-Fall)

Laut umstrittener Rechtsprechung des BGH kann nicht 
nur die Anfertigung von Gebäudebildern von einem 
Privatgrundstück aus durch dessen Eigentümer 
untersagt werden (wenn dieser auch Eigentümer des 
Gebäudes ist, hier: Schloss Sanssouci), sondern auch 
jegliche spätere Verwertung. Offene Frage nach wie 
vor: Nur vorab oder auch nachträgliche Untersagung?



2. (Urheber-)Rechte an meinem 
eigenen Foto

a) Wie sieht meine eigene Rechtsposition aus?
b) Wann sitze ich mit anderen „in einem Boot“?
c) Was gibt s̓ sonst noch zu beachten?



a) Wie sieht meine eigene 
Rechtsposition aus?



2. (Urheber-)Rechte an meinem eigenen Foto
a) Wie sieht meine eigene Rechtsposition aus?

Es gibt keine ernsthafte inhaltliche Schutzhürde bei 
Bildern (Originalität o. ä. spielt praktisch keine Rolle), 
d. h. jeder noch so schludrige Handy-Schnappschuss 
macht mich immer zumindest zu Lichtbildnerin bzw. 
Lichtbildner mit dem entsprechenden 
Leistungsschutzrecht (§ 72 UrhG), bei schöpferischer 
Qualität sogar zu „richtiger“ Urheberin bzw. Urheber 
mit vollem urheberrechtlichem Schutz (§ 2 UrhG).



Bei eigenem Material gilt natürlich entsprechend:

Mir sind erstmal alle Rechte vorbehalten, außer ich 
habe fremdes Material abgebildet oder

anderweitig erkennbar verwendet.
Dann gilt wieder das vorher zu frem-

dem Material Gesagte, ganz einfach. ;-)
„Fanpic von Joy“ aus dem Film „Inside 
Out“, © Disney Entertainment

2. (Urheber-)Rechte an meinem eigenen Foto
a) Wie sieht meine eigene Rechtsposition aus?

http://de.fanpop.com/clubs/childhood-animated-movie-heroines/images/38655847/title/inside-out-joy-photo


Das heißt entsprechend: Ich kann …

● mein Bild anderen einzeln lizenzieren
● … oder Standardlizenzen (wie CC-Lizenzen) für die 

Allgemeinheit vergeben
● das Bild selbst veröffentlichen,
● es bearbeiten, es sogar es zerstören (!)
● oder das alles einfach bleiben lassen.

2. (Urheber-)Rechte an meinem eigenen Foto
a) Wie sieht meine eigene Rechtsposition aus?



Wenn Dritte meine Rechte verletzen, kann Ich …

● sie abmahnen
● … verklagen auf

○ Unterlassung und/oder
○ Schadensersatz (Berechnung umstritten)

● sie sogar bei der Polizei anzeigen*
● oder das alles einfach bleiben lassen.

* Was meist aber ohne Folgen bleibt, weil nur
gewerbsmäßige Piraterie ernsthaft mal durch
die Staatsanwaltschaft verfolgt wird.

2. (Urheber-)Rechte an meinem eigenen Foto
a) Wie sieht meine eigene Rechtsposition aus?



Veröffentlichungsrecht, § 12 UrhG

Ich habe das alleinige Recht der (Erst-)Veröffentlichung.

Anerkennung der Urheberschaft, § 13 UrhG

Ich kann verlangen, dass meine Urheberschaft anerkannt 
und kenntlich gemacht oder verschwiegen wird.

2. (Urheber-)Rechte an meinem eigenen Foto
a) Wie sieht meine eigene Rechtsposition aus?



Schutz vor Entstellung des Werkes, § 14 UrhG

Ich habe das berechtigte Interesse, dass mein Werk 
nicht entstellt wird. Dies kann schon vorliegen, wenn 
das Werk in einen anderen Sachzusammenhang 
eingefügt wird.* Entstellung liegt klassischerweise vor 
bei: Verfälschung, Verstümmelung, Verzerrung  → 
Gesamteindruck muss erhalten bleiben.
* Beispiel: Ein Gemälde wird derart in ein neues Gesamtkunstwerk integriert, dass es als dessen Teil erscheint. 
(BGH GRUR 2002, 532)

2. (Urheber-)Rechte an meinem eigenen Foto
a) Wie sieht meine eigene Rechtsposition aus?



Änderungsverbot bei Einräumung von 
Nutzungsrechten, § 39 UrhG

Der Schutz vor Beeinträchtigungen und Entstellungen 
besteht auch fort, wenn Nutzungsrechte am Werk 
eingeräumt wurden. Alle Änderungen am Werk sind 
grundsätzlich unzulässig, es sei denn es liegt eine 
abweichende Vereinbarung (privatrechtliche Lizenz) 
oder Schrankenregelung (gesetzliche Lizenz) vor.

2. (Urheber-)Rechte an meinem eigenen Foto
a) Wie sieht meine eigene Rechtsposition aus?



Beispiele aus dem Bildbereich

Bildausschnitte? → ganz klar Bearbeitungen und oft als 
Entstellung zu qualifizieren

Retouchen? → in der Regel ebenfalls erlaubnispflichtige 
Bearbeitungen

2. (Urheber-)Rechte an meinem eigenen Foto
a) Wie sieht meine eigene Rechtsposition aus?



Beispiele aus dem Bildbereich II

Darf man im Rahmen einer Bildcollage Motive aus 
anderen Fotos kopieren und in eine Collage einfügen?

→ Meist Nein. Auch wenn nur eine kleiner Teil eines 
anderen Fotos übernommen und in einen neuen 
Kontext eingefügt wird, liegt eine unfreie Bearbeitung 
vor.*
* Dies gilt auch dann, wenn das Originalfoto digital 
verändert wurde. Es handelt sich schließlich 
immer noch um die gleiche Vorlage.

2. (Urheber-)Rechte an meinem eigenen Foto
a) Wie sieht meine eigene Rechtsposition aus?



Raus aus der Bearbeitung kommt man nur mit 
Abstand ...

Nur dann, wenn das neue Werk so grundlegend neu ist, 
dass das alte dagegen „verblasst“ und für normal- 
kundige Betrachter nicht mehr „durchschimmert“, ist 
man aus der Bearbeitung raus und in der sog. „freien 
Benutzung“ nach § 24 UrhG.*

* Gilt für alle Werkarten, nicht nur Bilder/Fotos.

2. (Urheber-)Rechte an meinem eigenen Foto
a) Wie sieht meine eigene Rechtsposition aus?



Verwertung! §§ 15 ff. UrhG

Ich habe das Recht, mein Werk:
● zu vervielfältigen, zu verbreiten und auszustellen
● öffentlich vorzutragen, auf- und vorzuführen
● öffentlich zugänglich zu machen (Internet)
● öffentlich zu senden
● öffentlich durch Bild- / Tonträger wiederzugeben
… und diese Rechte auch anderen einzuräumen.
* Private Nutzung ist (meist) ohne Zustimmung 
der Urheberin bzw. des Urhebers möglich.

2. (Urheber-)Rechte an meinem eigenen Foto
a) Wie sieht meine eigene Rechtsposition aus?



Wie also sieht meine eigene Rechtsposition aus?

2. (Urheber-)Rechte an meinem eigenen Foto
a) Wie sieht meine eigene Rechtsposition aus?



b) Wann sitze ich mit anderen 
„in einem Boot“?



2. (Urheber-)Rechte an meinem eigenen Foto
b) Wann sitze ich mit anderen „in einem Boot“?

1. Siehe bereits oben: Immer dann, wenn diese 
anderen an meinen Fotos in inhaltlich wesentlicher 
Weise mitgewirkt haben.

2. Wenn ich Werke dieser anderen fotografiere, denn 
dann sind Verfügungen über mein Foto zugleich 
auch immer solche über diese fremden Werke.

3. In der Sanssouci-Konstellation (siehe oben).
4. Wenn ich erkennbare Personen fotografiert habe, 

dazu später mehr ...



c) Was gibt s̓ sonst noch zu 
beachten?



2. (Urheber-)Rechte an meinem eigenen Foto
c) Was gibt s̓ sonst noch zu beachten?

Nach wie vor ein belastetes Feld:

Abmahnungen durch Commons-Fotografinnen bzw. 
-Fotografen wg. formell zwar vorhandener, aber weder 
absichtlicher noch schwerwiegender Verstöße der 
Nachnutzenden gegen die jeweilige CC-Lizenz.



2. (Urheber-)Rechte an meinem eigenen Foto
c) Was gibt s̓ sonst noch zu beachten?

Es gibt viele Lösungsansätze, aber noch keine Lösung.



Teil II – Open Content und 
Freie Lizenzen als 

Werkzeuge (nicht nur in 
Wikimedia-Projekten)



Open Content und Freie Lizenzen als 
Werkzeuge

a) Was sind Open Content und Freie Lizenzen?
b) Was ist Creative Commons?
c) Die CC-Lizenzmodule
d) Wie werden CC-Lizenzen genau eingesetzt?
e) Gibt s̓ noch andere Tools als die CC-Lizenzen?



a) Was sind Open Content und 
Freie Lizenzen?



Freie Lizenzen als Werkzeuge
a) Open Content? Freie Lizenzen!

Als Open Content wird urheberrechtlich geschütztes 
Material bezeichnet, nachdem es mittels Freier 
Lizenzen – einer Untergattung der „Public Licenses“ – 
im Voraus und ohne Zeitlimit und für beliebige 
Nutzende und Nutzungen lizenziert wurde.

(Man sagt dann auch, dass es freigegeben wurde.)



Open Content* (auch: Freie Inhalte, Freies Wissen) 
meint also Material, das ohne weiteres Nachfragen …

1. genutzt
2. studiert
3. vervielfältigt und verbreitet sowie
4. bearbeitet

… werden darf, und zwar „practically and without any 
risk“, wie freedomdefined.org es ausdrückt.

* Begriff geprägt 1998 im Rahmen von David Wileys 
„Open Content Initiative“

Freie Lizenzen als Werkzeuge
a) Open Content? Freie Lizenzen!

https://freedomdefined.org/Definition


CC-Lizenzen und weitere Tools
a) Was ist Open Content?

1. genutzt
2. studiert
3. vervielfältigt und verbreitet

sowie
4. bearbeitet

Gemeint ist Nutzung im Sprachsinne (inkl. Fruchtziehung, §§ 99, 100 BGB)



CC-Lizenzen und weitere Tools
a) Was ist Open Content?

1. genutzt
2. studiert
3. vervielfältigt und verbreitet

sowie
4. bearbeitet

Gemeint ist Nutzung im Sprachsinne (inkl. Fruchtziehung, §§ 99, 100 BGB)

= Werkgenuss und Anwendung des erlangten Wissens



CC-Lizenzen und weitere Tools
a) Was ist Open Content?

1. genutzt
2. studiert
3. vervielfältigt und verbreitet

sowie
4. bearbeitet

Gemeint ist Nutzung im Sprachsinne (inkl. Fruchtziehung, §§ 99, 100 BGB)

= Werkgenuss und Anwendung des erlangten Wissens

§§ 16–22 UrhG



1. genutzt
2. studiert
3. vervielfältigt und verbreitet

sowie
4. bearbeitet

Gemeint ist Nutzung im Sprachsinne (inkl. Fruchtziehung, §§ 99, 100 BGB)

= Werkgenuss und Anwendung des erlangten Wissens

§§ 16–22 UrhG

§ 23 UrhG + Recht der Verbreitung bearbeiteter Fassungen

Freie Lizenzen als Werkzeuge
a) Open Content? Freie Lizenzen!



1. genutzt
2. studiert
3. vervielfältigt und verbreitet

sowie
4. bearbeitet
… werden darf, und zwar „practically and 
without any risk“

Gemeint ist Nutzung im Sprachsinne (inkl. Fruchtziehung, §§ 99, 100 BGB)

= Werkgenuss und Anwendung des erlangten Wissens

§§ 16 - 22 UrhG

§ 23 UrhG + Recht der Verbreitung bearbeiteter Fassungen

Damit verbieten sich nicht nur zeitliche und 
räumliche Beschränkungen, die u. a. 
Detailkenntnis von Fristen und Territorialität 
geistiger Schutzrechte erfordern würden, 
sondern insbesondere auch Einschränkungen 
nach Zweck oder Kommerzialität wg. der damit 
verbundenen Auslegungsfragen.

Freie Lizenzen als Werkzeuge
a) Open Content? Freie Lizenzen!



„Wissen ist offen, wenn jede [und jeder] darauf frei 
zugreifen, es nutzen, verändern und teilen kann – 
eingeschränkt höchstens durch Maßnahmen, die 
Ursprung und Offenheit des Wissens bewahren.“

http://opendefinition.org/od/2.1/de/

Freie Lizenzen als Werkzeuge
a) Open Content? Freie Lizenzen!

http://opendefinition.org/od/2.1/de/


Freie Lizenzen sind dabei rechtstechnisch gesehen 
ebenfalls individuelle Lizenzen, die aber nicht einzeln 
mittels Kommunikation zwischen Personen 
ausgehandelt und dabei inhaltlich angepasst werden, 
sondern schematisch vorgefertigt sind und dem 
jeweiligen Werk als „Angebot an alle“ mitgegeben 
werden, wenn es (üblicherweise im Netz) veröffentlicht 
wird.

Freie Lizenzen als Werkzeuge
a) Open Content? Freie Lizenzen!



Freie Lizenzen als Werkzeuge
a) Open Content? Freie Lizenzen!

Freie Lizenzen sind also:

standardisierte

„Jedermann-Lizenzen“

die besonders viel erlauben



Freiheit
aus/als
Prinzip

Johannes Spielhagen, Bamberg, Germany, 121212 2 OpenSwissKnife, CC BY-SA 3.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:121212_2_OpenSwissKnife.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode


● Die Nutzung von Open Content soll über unbegrenzt 
viele Stufen möglich sein.

● Inhalte, die in dieser Weise dauerhaft auf anderen 
Inhalten aufbauen (die ihrerseits wieder auf früheren 
aufbauen usw. ...) vertragen weder Rechte-Ketten 
noch Kündigung von Lizenzverträgen o. ä.

Warum Freie Lizenzen für Projekte wie 
Wikipedia so wichtig sind:

Freie Lizenzen als Werkzeuge
a) Open Content? Freie Lizenzen!



Beispiel:

Ein Text wird in einem Blog übersetzt, dort von 
jemandem gefunden, vertont und über Social Media 
geteilt, von dort in ein Remix-Video eingeschnitten, das 
später wiederum Teil eines Dokumentarfilms wird.

Warum Freie Lizenzen für Projekte wie 
Wikipedia so wichtig sind:

Freie Lizenzen als Werkzeuge
a) Open Content? Freie Lizenzen!



● Eine Kette von Lizenzierungen und 
Unterlizenzierungen mit stetig neu hinzu- 
kommenden Miturheberinnen/Miturhebern wäre 
bald nicht mehr dokumentierbar

● … und Erlöschen einer Stufe der Kette würde alle 
folgenden Stufen zu Fall bringen.

Warum Freie Lizenzen für Projekte wie 
Wikipedia so wichtig sind:

Freie Lizenzen als Werkzeuge
a) Open Content? Freie Lizenzen!



Projekte wie Wikipedia sind nur 
auf Basis von Inhalten denkbar, 
die den genannten Grundsätzen 
der Open-Content-Welt genügen 
und entsprechend umfassend 
freigegeben sind.

Freie Lizenzen als Werkzeuge
a) Open Content? Freie Lizenzen!



CC-Lizenzen:
Werkzeuge für 
die Open-
Content-
Freigabe

Peter Wiegel,

Excelsiorkey.jpg, CC BY-SA 4.0,

via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Excelsiorkey.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


Standardlizenzen als privatautonome Gestaltungswerkzeuge
● Um dem als übermäßig empfundenen gesetzlichen Schutzniveau eine Alternative gegenüber zu 

stellen, wurden Standardlizenzen entworfen, die …

● Mithilfe solcher standardisierten Open-Content-Lizenzen können Urheberinnen bzw. Urheber ihre 
Werke jedermann unter bestimmten Bedingungen zur Nutzung freigeben.

● Dabei verzichten sie nicht komplett auf ihre Rechte, sondern bestimmen frei, was die Nutzer unter 
welchen Bedingungen mit ihren Werken tun können.

● Ziel ist es „Overprotection“ ab- und einen frei nachnutzbaren Materialpool zum allseitigen Vorteil 
aufzubauen. 

… ohne individuelle 
Verhandlungen … jedermann … zeitlich und 

räumlich unbegrenzt
… unter bestimmten 
Bedingungen

… die meisten oder 
alle Nutzungen 
VORAB erlauben.

CC-Lizenzen und weitere Tools
a) Was ist Open Content?



Wie gesagt, der Normalfall im Urheberrecht lautet: 

Alle Rechte vorbehalten 
Durch Veröffentlichung eines Werkes unter einer 
standardisierten Open-Content-Lizenz, am besten einer 
Freien Lizenz z. B. von CC wird daraus ein …

Manche Rechte vorbehalten

Freie Lizenzen als Werkzeuge
a) Open Content? Freie Lizenzen!



Welche standardisierten Open-Content-Lizenzen gibt es?
Eine Auswahl:

Datenlizenz 
Deutschland

Open Data 
Commons (ODC)

Creative 
Commons (CC)

● Entwickelt von Bund, Ländern und 
kommunalen Spitzenverbänden im 
Rahmen der Arbeit am Open Data 
Portal des Bundes und der Länder 
(govdata.de). 

● Ihre Nutzungsbestimmungen sind 
speziell für Verwaltungsdaten in 
Deutschland entwickelt worden.

● 2 Varianten:

„Namensnennung“ des jeweiligen 
Datenbereitstellers.

„Zero“: Einschränkungslose 
Weiterverwendung.

● Lizenzprojekt der Open Knowledge 
Foundation, das rechtliche Lösungen 
für freie offene Daten bereitstellt. 

● Es pflegt eine Reihe von Lizenzen für 
freie Datenbanken.

● Prominentestes Beispiel für offene 
Daten aus dem Bereich der Geodaten 
ist OpenStreetMap 
(www.openstreetmap.org). 

● Weltweit populärstes Set nicht 
spezialisierter 
Open-Content-Lizenzen (also 
grundsätzlich für alle Arten von 
Inhalten geeignet, nicht wie z. B. 
die GPL nur für Software gedacht)

● Deshalb dazu mehr ...

http://www.openstreetmap.org


b) Was ist Creative Commons?



Was ist                                          ?

→ Name einer gemeinnützigen Organisation mit dem 
Ziel, eine kreative Allmende (engl.: Commons) zu 
ermöglichen, die nicht durch all die Stoppschilder des 
urheberrechtlichen Normalfalls ausgebremst wird.

Freie Lizenzen als Werkzeuge
b) Was ist Creative Commons?



Was ist                                          ?

→ Bezeichnung eines Sets von 6 modularen „Public 
Licenses“, von denen 2 echte Freie Lizenzen sind. Diese 
6 werden korrekt eigentlich als Creative Commons 
Public Licenses bezeichnet, kurz CCPL.

Freie Lizenzen als Werkzeuge
b) Was ist Creative Commons?



                                      ist aber ...

● KEIN „alternatives Urheberrecht“ (sondern 
funktioniert nur auf Basis des Urheberrechtgesetzes).

● KEINE Erklärung, dass man seine gesamten Rechte 
aufgibt und auch.

● KEINE Erklärung, wonach mit einem Werk völlig frei 
verfahren werden kann.*

* Für derartige Erklärungen hat Creative Commons jedoch eine Standardvorlage entwickelt, genannt CC0, dazu 
später mehr.

Freie Lizenzen als Werkzeuge
b) Was ist Creative Commons?



                                     

Urheberinnen, Urheber und Rechteinhabende, die 
CC-Lizenzen einsetzen, verzichten gerade nicht 
vollständig auf urheberrechtlichen Schutz, sondern 
räumen der Allgemeinheit unter Bedingungen 
Nutzungsrechte ein.

Alle Rechte vorbehalten wird zu

→ →  Manche Rechte vorbehalten ← ←

Freie Lizenzen als Werkzeuge
b) Was ist Creative Commons?



6 mögliche Kombinationen von 4 Bedingungen:
Namensnennung

Namensnennung – Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen

Namensnennung – nur nicht-kommerzielle Nutzung

Namensnennung – keine Bearbeitungen

Namensnennung – nur nicht-kommerzielle 
Nutzung – Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen

Namensnennung – nur nicht-kommerzielle 
Nutzung – keine Bearbeitungen
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6 mögliche Kombinationen von 4 Bedingungen:
Namensnennung

Namensnennung – Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen

Namensnennung – nur nicht-kommerzielle Nutzung

Namensnennung – keine Bearbeitungen

Namensnennung – nur nicht-kommerzielle 
Nutzung – Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen

Namensnennung – nur nicht-kommerzielle 
Nutzung – keine Bearbeitungen
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c) Die CC-Lizenzmodule
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Lizenzelement „Namensnennung“ – BY
(in jeder Lizenzvariante vorhanden)



Wie hat die Namensnennung zu erfolgen?

Folgendes muss bei Nachnutzung genannt werden:

• Name der Urheberin bzw. des Urhebers
• Lizenzbezeichnung einschließlich ihrer URI/Link
• (sofern bekannt) Titel/Bezeichnung des Werkes
• (sofern bekannt) URI/Link für sonstige rechtliche Info
• (sofern praktikabel) Quelle des Werkes einschl. URI/Link

Freie Lizenzen als Werkzeuge
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https://de.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier


… und zwar in einer dem Medium angemessenen Art und 
Weise, z. B. bei einem Film im Abspann, bei einer 
CD-Pressung auf der Oberseite der CD, bei einem Foto 
direkt daneben oder gesammelt bei den Bildnachweisen.
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Lizenzelement „Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen“ (ShareAlike – SA)
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Was ist unter „ShareAlike“ zu verstehen?

Das Modul „ShareAlike“ gestattet die Veröffentlichung 
von Bearbeitungen des Ausgangswerkes, jedoch nur 
unter der Bedingung, dass dies entweder …

● unter derselben ShareAlike-Lizenz oder
● einer damit kompatiblen Lizenz

… erfolgt.*
* Dieses Prinzip nennt man auch „Copyleft“.
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Lizenzelement „Nicht-kommerziell“
(NonCommercial  – NC)
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Was meint „nicht-kommerziell“ genau?

So ganz genau ist es bewusst nicht definiert in den 
Lizenztexten. Gemeint ist, dass das jeweilige Werk nur 
für Nutzungen freigegeben ist, die …

„nicht vorrangig auf einen geschäftlichen Vorteil oder 
eine geldwerte Vergütung gerichtet“

… sind.
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Achtung, die Grenzen sind häufig fließend!

Bsp. YouTube: Bereits die Möglichkeit, bei entsprechend 
hoher Klickzahl Einnahmen zu generieren, ist im 
Zweifel eine kommerzielle Nutzung i. d. S.

Bsp. gehosteter Blog: Der Hoster blendet Werbebanner 
ein, was bereits Kommerzialität erzeugen kann.

(u. v. m. …)
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→ Diese rechtlichen Unsicherheiten haben oft eine eher abschreckende 
Wirkung auf Nutzende.

● Grundsatz: Es ist ohne Belang, wer der Nutzer ist. Einzelpersonen können ebenso gut 
wie juristische Personen (z. B. GmbH) oder Institutionen kommerzielle Interessen 
verfolgen.

● Werden mit den Nutzungen unmittelbar Gewinne generiert werden? 
→ kommerziell

● Erfolgt die Nutzung im beruflichen Kontext und ist die Absicht des Arbeitgebers primär 
auf einen kommerziellen Vorteil ausgerichtet? 
→ kommerziell 

● Ist die Tätigkeit eines Nutzers generell als gewinnorientiert einzuordnen? 
→ mit weiteren Anhaltspunkten kommerziell

● Dient die spezifische Nutzung ausschließlich dem eigenen Interesse des Nutzers? 
→ mit weiteren Anhaltspunkten kommerziell

● Dient die Nutzung einem privaten Zweck und findet sie nur im privaten Rahmen statt? 
→ nicht-kommerziell

Anhaltspunkte für die Abgrenzung



Wegen dieser Einschränkungen und Unsicherheiten sind 
CC-Lizenzen mit dem Modul NC nicht als Freie Lizenzen 

und damit zugleich auch nicht als Open-Content-Lizenzen 
anerkannt!
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NC or not NC, that is the question

Die Einschränkung NC kann sinnvoll
sein, ihre Wirkungen sind jedoch oft
nicht im Sinne derer, die sie einsetzen.

Siehe Broschüre dazu von WMDE und iRights.info: 
https://wikimedia.de/w/images.homepage/a/a2/
IRights_CC-NC_Leitfaden_web.pdf
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https://wikimedia.de/w/images.homepage/a/a2/IRights_CC-NC_Leitfaden_web.pdf
https://wikimedia.de/w/images.homepage/a/a2/IRights_CC-NC_Leitfaden_web.pdf


Lizenzelement „Keine Bearbeitungen“
(NoDerivatives – ND)
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Was bedeutet „keine Bearbeitungen“?

Eine Bearbeitung liegt laut CC-Lizenzbedingungen vor, 
wenn das Werk …

„auf eine Weise übersetzt, geändert, neu arrangiert, 
transformiert oder anderweitig geändert wird, die nach 
dem Urheberrecht oder verwandten Rechten einer 
Genehmigung des Rechteinhabers bedarf“
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… es richtet sich also nach dem jeweils anzuwendenden 
Recht, in Deutschland nach dem Urheberrechtsgesetz. 
Beispiele für Bearbeitungen i. S. d. § 23 UrhG:

● Übersetzung eines Textes in eine andere Sprache
● Vertonung eines Films
● Änderung der Instrumente einer Musikaufnahme
● Zuschneiden eines Fotos
● (…)
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Vermischbarkeit von CC-Inhalten bei Bearbeitungen?

Das Kompatibilitäts- 
problem nimmt zu, je 
mehr verschiedene 
Lizenzen zum Einsatz 
kommen.

→ sogenannte „Lizenz- 
proliferation“
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Für alle optionalen Module (auch ShareAlike!) gilt:

Man sollte nur solche Bedingungen stellen, die man 
notfalls auch durchsetzen kann und will, sonst werden 
einseitig die rechtstreuen potenziellen Nutzer unnötig 
von der Nutzung abgeschreckt, während Personen, die 
die Lizenz einfach ignorieren, nichts zu befürchten 
haben.
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d) Wie werden CC-Lizenzen 
genau eingesetzt?
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Besonderheit bei den CC-Lizenzen: 3 „Schichten“

juristisch verbindlicher
Lizenzvertrag (Legal Code)

„menschenlesbare“ vereinfachte
Fassung (Commons Deed)

maschinenlesbare Fassung (RDFa)



mehrere Seiten

Legal Code
(„juristenlesbar“)
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Legal Code, schematischer Aufbau seit Version 4.0
Creative Commons Notice (Disclaimer, dass CC nicht Vertragspartei ist)

1. Definitions
(Definitionen der Begriffe „Werk“, „Abwandlung“ usw.)

2. Rights Grant
(Rechteeinräumung + zulässige Formate + „No-Endorsement-Klausel“ ...)

3. License Conditions
(Lizenzbedingungen wie Namensnennung, ShareAlike usw.)

4. Miscellaneous Provisions
(Verschiedenes, z.B. Neu-Entstehung weiterer Lizenzen bei Weitergabe) 
Creative Commons Notice (wie oben)

Using Creative Commons Public Licenses (Hinweise zum Einsatz der CCPL, sinnvolle Erwägungen)



Commons Deed
(„menschenlesbar“)



mehrere Seiten

RDFa-Fassung
(maschinenlesbar)
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Wie funktioniert das Lizenzieren?

● Creative Commons stellt die Lizenztexte als Vorlagen 
mit festem URI verlässlich = für immer ins Netz.

● Urheberin/Urheber veröffentlicht ein Werk mit dem 
Hinweis, CC-Lizenz X mit URI Y solle dafür gelten.

● Jemand findet das Werk und nutzt es in Kenntnis 
dieses Hinweises in erlaubnispflichtiger Weise.

… und fertig ist die
Lizenzvereinbarung!
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Und wenn ich als Urheberin/Urheber es mir nach der 
CC-Freigabe anders überlege?

Bereits entstandene Lizenzen* können nicht 
zurückgenommen werden – sie sind unwiderruflich:

„[…] gewährt der Lizenzgeber Ihnen eine […] 
unwiderrufliche Lizenz zur Ausübung der 
lizenzierten Rechte am lizenzierten Material“

* Entstehung durch Kontakt mit dem Werk + dabei Kenntnis des Lizenzhinweises (weil sichtbar 
angebracht) + Nutzung in erlaubnispflichtiger Weise.
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Aber ich kann doch den freigebenden Lizenzhinweis 
einfach entfernen, z. B. von meiner Homepage, oder?

Ja, dann bewirke ich selbst zwar keine weiteren 
Lizenzvertragsschlüsse mehr, aber …

● alle Lizenzverträge, die vor dieser Änderung durch 
Nutzung bereits entstanden sind, bleiben gültig und

● ihre Lizenznehmer können das Werk ihrerseits 
weitergeben, wodurch mit den Empfängern, die von 
meiner Änderung nichts erfahren, weitere 
Lizenzverträge entstehen können. (vgl. Abschnitt 2a Nr. 5 der CCPL 4.0)



Gibt es selbständige Garantien in den 
CC-Lizenzen?

● Nein, die Urheberin bzw. der Urheber ...

„sagt in Bezug auf das lizenzierte Material keine bestimmten 
Eigenschaften zu [...] und schließt jegliche Gewährleistung aus“.

● Sinn: CC-Lizenzen sind für massenhaften Einsatz gedacht, weshalb 
enthaltene Garantien die Haftung für Plattformen unkalkulierbar 
machen würden.
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Nur wo eine Erlaubnis gebraucht wird, entsteht eine 
CC-Lizenz!

Siehe vorige Folie: Nur wenn die Nutzerin/der Nutzer etwas tut, 
was eine Erlaubnis erfordert (Online-Stellen, Vervielfältigung, 
öffentliche Wiedergabe etc.) entsteht durch Nutzung + Kenntnis 
des Lizenzhinweises stillschweigend der Lizenzvertrag.

Ergo funktionieren CC-Lizenzen nur dank des Urheberrechts als 
sog. „absoluten Recht“.
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Beispiel: Der Lizenzhinweis in der Wikipedia ...



Freie Lizenzen als Werkzeuge
d) Wie CC-Lizenzen einsetzen?

Beispiel: Der Lizenzhinweis in der Wikipedia ...
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Der Lizenzhinweis ist Dreh- und Angelpunkt

… sowohl für … als auch für

Lizenz-
hinweis

Urheberin/Urheber (= 
Lizenzgeber), weil er 
das Vertragsange- bot 
erzeugt + über den 
Verweis auf den 
„Legal Code“ 
inhaltlich definiert

Nutzerin/Nutzer
(= Lizenznehmer), weil 
sein Vorliegen wichtige 
Lizenzbedingung ist, 
ohne die Anerkennung  + 
Freigabeinformation 
verloren gehen würden



Achtung! Jede noch so kleine Verletzung der 
CC-Lizenzbedingungen lässt die Erlaubnis entfallen!

… und setzt die Verletzerin/den Verletzer auf eine Stufe 
mit ganz gewöhnlichen Urheberrechtsverletzungen
→ es drohen Abmahnung, einstweilige Verfügung und 
Klage auf Unterlassung und Schadensersatz.

Alle Rechte vorbehalten
Manche Rechte vorbehalten

Alle Rechte vorbehalten

Lizenz entsteht

Lizenzverletzung →  Lizenz
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Doch Hilfe naht!*

Ein hilfreiches Werkzeug, wenn man CC-Inhalte korrekt 
nachnutzen will, indem man möglichst keine Fehler 
beim Lizenzhinweis macht:

Der Lizenzhinweisgenerator
https://lizenzhinweisgenerator.de/

* brought to you by WMDE :-)

https://lizenzhinweisgenerator.de/
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e) Gibt s̓ noch andere Tools als 
die 6 CC-Lizenzen?
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Wenn man die maximale Freigabe will …

Siehe vorhin: Eine Freigabe mittels CC-Lizenz bedeutet 
nicht, dass man Rechte ganz aufgibt. Aber was, wenn 
man genau das will? Also von ...

Alle Rechte vorbehalten nicht nur zu
Manche Rechte vorbehalten sondern zu
Keine Rechte vorbehalten gehen und die maximale 
Nachnutzbarkeit will?
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Auch dafür gibt es standardisierte Vorlagen

Es sind öffentliche Erklärungen, dass man:

1. Inhaberin/Inhaber aller geistigen Eigentumsrechte sei
2. diese mit der Erklärung aufgebe
3. bzw. für Fälle und Länder, in denen eine solche 

Aufgabe nicht vollständig möglich ist (z.B. DE) so weit 
wie irgend möglich und dauerhaft auf Geltendmachung 
und Durchsetzung der Rechte verzichte.
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2 solche „Waiver“ oder „Public Domain Dedications“

… bezeichnet CC0 oder CCzero, entwickelt und als 
Vorlage bereitgehalten durch Creative Commons, siehe 
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

… abgekürzt PDDL, entwickelt und als Vorlage 
bereitgehalten durch Open Knowledge (ehemalig 
Open Knowledge Foundation), siehe 
https://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/index.html 

ODC Public Domain 
Dedication and License

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/index.html
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Keine Lizenzen (fast), sondern Gemeinfreiheit (fast)

In Waivern wie CC0 und PDDL sind zwar für den 
Sonderfall nicht aufgebbarer Rechte „Rückfalllizenzen“ 
(fall-back licenses) enthalten, um einer Aufgabe dennoch 
möglichst nahe zu kommen, aber in erster Linie sind sie 
als umfängliche Aufgabe-Erklärungen formuliert. Sie 
sollen Werke in die Gemeinfreiheit entlassen.*
* Auf Englisch auch bezeichnet als „voluntary Public Domain“, die sich allerdings von der echten Gemeinfreiheit, 
die nur durch Zeitablauf eintreten kann, zumindest rechtstechnisch unterscheidet. So kann sich etwa eine 
Aufgabeerklärung als unwirksam erweisen, weil die Person gar nicht geschäftsfähig war in dem Moment, 
was bei echter Gemeinfreiheit keine Rolle spielt.
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Gemeinfreie Werke besser findbar machen

Wer genau bescheid weiß und es anderen erleichtern 
will, gemeinfreie und damit maximalst nutzbare Werke 
zu finden, kann die Markierung „Public Domain Mark“ 
(PDM) von Creative Commons verwenden, die auch 
Suchmaschinen lesen können:
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Nicht verwechseln:

Lizenzen
erlauben der Allgemeinheit 
Nutzungen unter Bedingungen

Aufgabeerklärungen
lassen Rechte erlöschen

Markierungen
kennzeichnen einen 
rechtlichen Status

  PDDL

ändern die Rechtslage kein urheberrechtlicher Effekt



Vielen Dank!
Mit Ausnahme enthaltener Bildinhalte ist 
diese Präsentation freigegeben unter der 
CC-Lizenz Namensnennung 4.0 
international, siehe 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
/legalcode.de. Für Logos/Kennzeichen gilt: 
Diese dürfen nach den üblichen Regeln 
insoweit gezeigt und weitergegeben werden, 
wie darin keine markenmäßige Benutzung 
liegt.

Weitere Rechtehinweise/Lizenzhinweis zu 
Bildern siehe auf der jeweiligen Folie.

RA John H. Weitzmann
Teamleiter Politik und Recht, 
Syndikus
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